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1. (1)Der Erholungsurlaub gebuhrt jahrlich im folgenden Ausmalf3:
1. 1.bis zum vollendeten 43. Lebensjahr 200 Arbeitsstunden;
2. 2.ab dem vollendeten 43. Lebensjahr 240 Arbeitsstunden.

2. (2)Fur begunstigte Behinderte im Sinne des8 2 Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBI. Nr. 221/1970, erhéht sich
das UrlaubsausmaR gemal3 Abs. 1 um 40 Arbeitsstunden.

3. (3)Der Anspruch auf das héhere Urlaubsausmal? ist bereits gegeben, wenn im Urlaubsjahr die Voraussetzung fur
das hdéhere Urlaubsausmal? eintritt.

4. (4)Fur das Urlaubsjahr, in dem das Dienstverhaltnis begrindet wurde, betragt der Urlaubsanspruch fur jeden
begonnenen Monat der Dienstleistung ein Zwélftel des jahrlichen Ausmales. Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten
eines Sonderurlaubes unter Entfall der Dienstbezlge, einer Familienhospizfreistellung, einer Freistellung zur
Pflege eines behinderten Kindes oder eines pflegebedurftigen Angehdrigen, einer Freistellung zur Begleitung
eines Kindes bei Rehabilitationsaufenthalt oder eines Prasenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes, ist der
Erholungsurlaub, soweit er noch nicht verbraucht worden ist, um den Anteil zu kiirzen, der dem Anteil der Dauer
des Sonderurlaubes, der Familienhospizfreistellung, der Freistellung zur Pflege eines behinderten Kindes oder
eines pflegebedurftigen Angehdrigen, der Freistellung zur Begleitung eines Kindes bei Rehabilitationsaufenthalt
oder des Prasenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes im Kalenderjahr entspricht. Bei einer Einberufung zu einem
kurzfristigen Prasenz-, Ausbildungs- oder Zivildienst tritt eine Verkirzung des Urlaubsanspruches nur dann ein,
wenn die Zeit dieser Einberufung im Urlaubsjahr 30 Tage Ubersteigt. Mehrere derartige Einberufungen innerhalb
des Urlaubsjahres sind zusammenzurechnen. Die sich bei diesen Berechnungen ergebenden Bruchteile von
Urlaubsstunden werden auf volle Urlaubsstunden aufgerundet.

5. (5)Bediensteten, deren Dienstzeit in § 33 Abs. 5 geregelt ist, gebUhrt ein Ferienurlaub im Ausmalf3 von 6 Wochen,
wobei § 46 Abs. 4 nicht gilt. Dieser Ferienurlaub ist wahrend der Kindergartenferien, soweit er diese Ubersteigt, in
der vom Kindergartenerhalter festgelegten Zeit wiahrend der Hauptferien nach dem NO Pflichtschulgesetz 2018,
LGBI. Nr. 47/2018 in Anspruch zu nehmen. DarUber hinaus gebihrt nach MaRgabe von Abs. 6 ein
Erholungsurlaub von 56 Arbeitsstunden. Fur begunstigte Behinderte erhéht sich dieser Erholungsurlaub im
nachstfolgenden Kalenderjahr in jenem AusmaR, héchstens jedoch um 40 Arbeitsstunden, in dem sich die
Summe aus dem Ferienurlaub, dem Erholungsurlaub gemaR dem 3. Satz sowie den SchlieRtagen gemal3 § 22
Abs. 5 NO Kindergartengesetz 2006, LGBI. 5060, durch Zeiten krankheitsbedingter Dienstunféhigkeit wihrend des
Ferienurlaubes auf weniger als 240 Stunden verkirzt. Die Bediensteten sind verpflichtet, auf Anordnung der
Dienstbehdrde an Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen bis zum Héchstausmal von einer Woche jahrlich
wahrend des Ferienurlaubes teilzunehmen.

6. (6)Bei einer Teilzeitbeschaftigung verringert sich der Erholungsurlaub entsprechend dem Ausmal3 der
Herabsetzung der regelmafigen Wochendienstzeit.

7. (7)FUr die Berechnung des Urlaubsausmales im ersten Kalenderjahr des 6ffentlich-rechtlichen
Dienstverhaltnisses ist ein Urlaub, der in einem unmittelbar vorangegangenen privatrechtlichen Dienstverhaltnis
zum Land fur dasselbe Kalenderjahr bereits verbraucht wurde, anzurechnen.

8. (8)Urlaubsguthaben aus friheren Kalenderjahren aus dem im Abs. 7 genannten privatrechtlichen
Dienstverhaltnis, durfen im 6ffentlich-rechtlichen Dienstverhaltnis verbraucht werden. Diese Guthaben verfallen,
wenn sie auch bei Fortbestand des privatrechtlichen Dienstverhaltnisses verfallen waren.

In Kraft seit 10.12.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/noe_lbdg/paragraf/2
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1970_22l_0/1970_22l_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/noe_lbdg/paragraf/33
https://www.jusline.at/gesetz/noe_lbdg/paragraf/46
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=47/2018&Bundesland=Nieder%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Nieder%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
https://www.jusline.at/gesetz/n%C3%B6/paragraf/22
file:///

	§ 47 NÖ LBDG Ausmaß des Erholungsurlaubes
	NÖ LBDG - NÖ Landes-Bedienstetengesetz


